
Aktenzeichen:
I C 8r/17

ln d6m Rechtsstreit

Prozessbovollmächtigte:

g€gen

Prozessbevoll mäcfitigte:

wegen Foderung

hat das Amtsgoricit Worms durdr die Richterin am Amtsgericht.

vereinfactten Verfahren gemäß § 495 a ZPO für Recht erkannt:

1. Die Klage wird abgewiesen.

2. Die Klfuerin hat dio Koston des Rechtsstreits zu tragen.

3. Das Urteil ist vodäufig vollstreckbai.

"am 07.09.2017 im

Amtsgericht
Worms

IM NAMEN DES VOLKES

Urteil

- Klägerln -

: Beklagte -

Rechtsanwältin Micha€la Sievers-Römhild, Saar-
landstraße 71, 554'1 1 Bingen
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Entscheidungsgründe

Die Klage ist nicht begründet.

Die Klägerin macht mit der vorliegenden Klage Entgeltanspniche aus einem Stromlieferungsver-

hältnis zvvischen der Beklagten und der FleiStrom AG i.l. geltend.

Hiezu hat sie vorgetragen, die skeitgegensEndliche Forderung sei vom ursprünglichen Forde-

rungsinhaber, Herm Dr. als lnsolvenzvenrvalter über das Vermögen der

Flex-Strom AG i.l. mit Abtretungsvertrag vom 23.02.2016 auf die als al-

leinige Forderungsinhaberin übergegangen.

Zum Beweis hierftir wurde der Abtretungsv€rtrag vom 23.02.2016 sowie eine Abtretungsbestäti-

gung vom 01.07.2016 vorgelegt.

Die Klägerin ist dabei für ihre AKivlegitimation beweisfällig geblieben.

Gemäß dem vorliegenden Abtretungsvertrag tritt der Gläubiger an den Abtretungsempfänger die

aus der dem Forderungskaufuertrag beigefügten Anlage, die Bestandteil dieser Abtretung ist, er-

sichtlichen Forderung in vollem Umfang ab.

Die entsprechende Anlage wurde durch die Klägerin, troE gerichtlicher Aufforderung vom

24.08.20'17 , nicht vorgelegt.

Die weiterhin beigefügte Abtretungsbestätigung, innerhalb derer Dr. bestätigt,

dass die Gesamtforderung aus dem Energieversorgungsverhältnis, bestehend aus Hauptforde-

rung, Verzugszinsen und Verzugsschaden, gegen die Beklagte voll umfänglich vom Abtretungs-

vertrag vom 23.02.20'16 umfasst ist und die Klägerin di€se Abtretung angenommen hat, ist nicht

ausreichend um die Bestimmtheit der Abtretung zu belegen.

Die Beurteilung der Wirksamkeit der Abtretung ist Aufgabe des Gerichts und kann nicht durch ei-

ne Bestätigung des lnsolvenzveMalters ersetzt werden.

Die pmzessualen Nebenentscheidungen ergehen nach §§ 91,708 Nr. 11,713ZPO.
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R.chbbohelflbelohru ng :

G€O€o die Entsdteidung kann das R€dttsmittel der Berufung eingBl€gt werd€n. Oie Borufung ist nur zuläs-

sigi ,enn der Wert des Eeschwerdeg€gonstan& 600 Euro übersteigt oder das Gericht des 6r§ten Rochtszu-

Oes die Berufung im Urteil ar06las3en hat.

' Die Berufum ist binnen einet Notttist \,on alnem f,on.t boi dem

- LandgErid Mainz

Dbther'Yon'lsonburgstraß6
55116 Mainz

sinzul€€En.

Di6 FrBt beglnnt mit d6r Zwtollung &r volEtändigen Entsdteidung, späteStons mit Ablauf \,on fi]nf Monaton

nadr der Verkündung d€r EnEch€idung.

Ob B€rufung mßs mlt ScfirttbeE dutdl eine RechBanwältin odor oinen Rechtsanwalt elngo]egt wedon.. Oi6

B€nfungsactr,tft mu33 dle Bczeictrnum d6r ang€rlbcfitonon Enbcfi€idung und die Erldärung enthaltDn' d8E
Berufu ng €lngelegt w6rd6'

Ol€ Berufung muss blnnon al,6i Monaten mit AnwalBschriftsaE begrändet worden. Autfi dies€ Frist boginnt

mit dor Zurtollung der volEtändlpn Enbd€idung'

Riciterin am AmEgericht


